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11 - b1.1 ~ der Beilagen zu den Stenographischen Protokolle~ 

des Nationalrates XVII. Gesctzgebungspcriode 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Dr. Ettmayer 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend Vorfälle beim Landesgendarmeriekommando für Nieder

österreich 

1) AbtInsp Walter H., Stellvertreter des Kommandanten beim GP 

Traiskirchen-Lager, hatte in der Zeit von Mai 1985 bis 

Jänner 1987 durch Manipulationen bei der Verrechnung von 

Gefahrenzulagen anläßlich von SChüblingstransporten zu Un

recht einen Gesamtbetrag von 416,40 Schilling dem Dienst

geber verrechnet. 

Aufgrund dieser Verfehlung wurde der Beamte am 31.03.1987 

vom zuständigen Referatsgruppenleiter des Landesgendarme

riekommandos Niederösterreich, Oberstleutnant Gerhard 

Sch., vorläufig vom Dienst suspendiert. Diese Suspendie

rung ist bis heute aufrecht. 

Gegen den Beamten wurde eine Strafanzeige wegen §§ 146, 

313 StGB erstattet. Vom KG Wr. Neustadt wurde Abtlnsp 

Walter H. zu einer Geldstrafe von 14.400,-- SChilling ver

urteilt; dieses Urteil wurde am 29.08.1988 durch das OLG 

Wien bestätigt. 

Weiters wurde gegen den Beamten eine Disziplinaranzeige 

erstattet. Die Verhandlung fand am 13.12.1988 statt. 

2) Demgegenüber hatte Grlnsp Herbert K., hauptamtlicher Leh

rer bei der Schulabteilung - Außenstelle St. Pölten, von 

Jänner 1984 bis April 1987 in seiner Eigenschaft als Mit

glied des Fachausschusses für die Bediensteten beim Lan

desgendarmeriekommando Niederösterreich Reisegebühren in 

Höhe von 47.507,20 SChilling widerrechtlich verrechnet. 
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Vom gleichen Referatsgruppenleiter des Landesgendarmerie

kommandos Niederösterreich wurden gegen den sozialisti

schen Funktionär im Gegensatz zum Fall H. keine dienst

bzw. strafrechtlichen Maßnahmen gesetzt. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an d~n Bundes

minister für Inneres nachfolgende 

A n fra g e 

1) Wie ist es erklärbar, daß Abtlnsp Walter H. sofort nach 

Bekanntwerden der angelasteten Rechtswidrigkeit - nun be

reits seit fast 2 Jahren - mit einer Kürzung der Bezüge 

suspendiert wurde? 

2) Wieso ist der Beamte noch immer suspendiert, obwohl die 

Bestätigung des Urteils durch das OLG Wien bereits am 

29.08.1988 erfolgte? 

3) Wieso sind gegen GrInsp Herbert K., der Reisegebühren in 

Höhe von 47.507,20 SChilling zu Unrecht bezogen hatte, 

seit dem Bekanntwerden dieser Verfehlung am 03.07.1987 

noch immer keine dienstrechtlichen Maßnahmen gesetzt wor

den? 

4) Ist es richtig, daß beim Landesgericht für Strafsachen 

Wien - ohne Zutun der Dienstbehörde - ein Strafverfahren 

wegen Betruges gegen GrInsp Herbert K. anhängig ist? 

5) Was gedenken Sie gegen den verantwortlichen Referatsgrup

penleiter beim Landesgendarmeriekommando Niederösterreich, 

Obstlt Gerhard Sch., der es unterlassen hatte, gegen sei

nen Parteifreund, GrInsp Herbert K., Maßnahmen zu setzen, 

zu unternehmen? J 
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